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Grundbuch. Im rechtlichen Sinn kann man von einem 
G. sprechen, wenn ein lückenloses, entweder alle Ein
wohner (Personalfoliensystem) oder alle Grundstücke 
eines Bezirkes (Realfoliensystem) umfassendes Register 
von Grundstücken »öffentlichen Glauben« genießt, und 
dadurch dem eingetragenen Erwerber das Eigentums
recht garantiert ist. In der Ant. gab es zahlreiche schlich
te Grundstücksregister (-+ Kataster), die jedoch mei
stens als Grundlage für die Steuererhebung dienten 
(Beispiele und Lit. [I]). 

Allein aus dem ptolemäischen und röm. Ägypten 
sind Einrichtungen zur Kontrolle von Rechtsgeschäften 
über Grundstücke (und auch Sklaven) bekannt, die den 
Wirkungen eines modernen G. nahekommen könnten, 
doch erfüllten sie eine derartige Funktion nur zum Teil. 
Die lCU'tUypUq>i] (katagraphi, »Niederschreibung«, Regi
strierung) der ptol. Zeit ist die Eintragung von Urkun
den über Grundstücks-, Haus- und Sklavenkäufe in ein 
Sonderregister, um jene Geschäfte evident zu halten. 
Erst in röm. Zeit eingeführt und durch ein Edikt des 
praefectus Aegypti M . Mettius Rufus 89 n. ehr. neu be
kräftigt wurde der Betrieb der ßtßA.weT1KTl tylrnlm:rov 
(bibliothike enktiseän, Register des Liegenschaftsverrnö
gens). Auf einem Personalfolium waren die einer Per
son gehörenden Grundstücke und -+ Hypotheken re
gistriert. Jeder Erwerber hatte seine Erwerbsurkunde 
zur avuypuq>i] (anagraphi, Registrierung) einzureichen, 
nachdem der Registerführer (ßtßA.w<pilA.al;, bibliophylax) 
anhand des Registerblattes des Veräußerers dessen Ver
fügungsmacht kontrolliert hatte. Doch war diese For
malität weder für die Wirksamkeit des Eigentumser
werbs nötig, noch konnte sich ein Dritter auf die Rich
tigkeit der Eintragung berufen. Immerhin war dadurch 
im Liegenschaftsverkehr ein hoher Standard an Sicher
heit erreicht. 
-+ Kataster 

1 F. M. H EICHELHElM, s. v. Grundbuch, KlP 2, 879. 

WOLFF, 184-255 • H.- A. RUPPRECHT, Einftihrung in die 
Papyruskunde, 1994, 140f. G. T. 
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Hedna (Eova, ep. EEova) . Nur im kollektiven Plural ge
bräuchlich, sind h. bei Homer -> Geschenke des Bräu
tigams an den Vater der Braut (Idee der »Kaufehe«) oder 
an die Braut selbst (ähnlich dem german. Wittum), doch 
abweichend Hom. Od. [,277 und 2, [96: Ausstattung 
der Braut durch ihren Vater (verwandt mit den -> pa
rapherna oder der -> phern~, manchmal auch als »Mit
gift« zu deuten (-> pro/x), nicht eindeutig zu klären: Od. 
2,53 (Verbum); 11. 13,382 (Nomen hiervon). Vermut
lich liegt den h. der archa . Gedanke zugrunde, soziale 
Beziehungen durch Gaben und Gegengaben zu ver
mitteln. 

R. KÖSTLER, Raub- und Kaufehe bei den Hellenen, in: 
Ders., Horner. Recht, 1950, 29-48 • Ders., H. , ebd. 
49-64 • M. SCHMIDT, s. v . H., LFE 2, T99T , 396f. G. T. 
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Heliaia (itAlU(U). I. Abgeleitet von Ct.AiSW (haliz o, »ver
sammeln«) bedeutet h. urspr. schli cht >>versammlung<<. 
Im dor. Gebiet erhielt sich dieser Ausdruck für die 
Volksversammlung r r. 32 ff.1 und in Arkadien für ein 
vermutlich 50köpfiges Gremium, das polit. und gericht
liche Entscheidungen traf (IG V 2,oA 24 und 27; 3,20 = 

IPArk Nr. 2 und 3, beide aus Tegea [2. 30f]). 
2. In Athen führte nach Aristot. Ath. Pol. 9,1 (vgl. 

dazu [3. 1(0)) Solon gegen gerichtliche Entscheidungen 
der Archonten die - , ephesis an die h. ein, damals ent
weder die gesamte Volksversammlung als Gerichtsge
meinde [3. 1601 oder ein durch Los ermittelter kleinerer 
Gerichtshof [4. 30], wofür auch die Parallele aus Tegea 
spricht. In den späteren Quellen ist die h. jedenfalls ein 
Gerichtshof, synonym mit --> dikasrEri,m , im 4. Jh. 
v. ehr. bemannt mit mindestens 1000 Geschworenen 
[4.191]. H. war wie dikastirion Schlagwort für das Sy
stem der Geschworenengerichtsbarkeit des demokrati
schen Athen [5.4], jeder --> dikasds hatte den »heliasti
schen Eid<, zu schwören [4. 182 f.]. 

3. H . bezeichnete in Athen schließlich als Gerichts
stättejenen Ort, an dem die h. tagte. Er ist auf der Agora 
zu lokalisieren. Folgende Hypothese w ird geäußert [5]: 
Im 5. Jh. war h. (auch Metiocheiorl oder Meiz or! genannt) 
der rechteckige Peribolos an der Südwestecke der Ago
ra, im 4. Jh. Gebäude A der Vorläufer des quadratischen 
Peristylbaues im Nordosten der Agora, der zur Zeit von 
Aristoteles' Arhenaion po/ireia als Gesamtkomplex die di
kostEria mitsamt der h. beherbergte. 

1 M. WÖRRLE, Unt. zur Verfassllngsgesch. von Argos, 1964 

2 G. THüR, H. TAEUBER, Prozeßrechtliche Inschr. der 

griech. Poleis. Arkadien, 1994 3 R.HODES 4 M. H. HANSEN, 
The Athenian Democracy in the Age ofDemosthenes, 1991 

5 A. L. BOEGEHOLD, Thc Lawcollrts at Athens (Ath. Agora 

vol. XXVllI), 1995. G.T. 
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Hemiolion (illltOAlOV), wörtlich »das Anderthalb
fache«. H . bezeichnet einen Aufschlag von 50 % einer 
Geld- oder Warenleistung (berechnet durch Multipli
kation des Grundbetrags mit eineinhalb). In hell. und 
röm. Zeit trat das 11. stereotyp in den Strafklauseln von 
privaten Verträgen als Buße für Nichterfüllung auf 
(häufig neben Zinsen), sowohl in den Papyri Ägyptens 
als auch in den wenigen anderweitig inschr. erh. U r
kunden. Das h. war an die Stelle des diplun (Ot1tAO'ÜV, das 
Doppelte) der älteren Vertragsklauseln getreten, was die 
inschr. erhaltenen Bauverträge (vgl. Plat. leg. 92 I d) gut 
illustrieren. Auch die öffentliche Verwaltung Ägyptens 
zur Prinzipatszeit bedient sich des h., z. B. bei Säumnis in 
der Bezahlung von Steuern. 

344 

A. BERGER, Die Strafkl auseln in den Papyrusurkunden, 
19 11 . G. TH ÜR , Bemerkungen zum altgriech . 
Werkvertrag, in: FS Biscardi 5, 1984, 510 • H .-A. 
R UPPRECHT, EinfLihrung in die Papyruskunde, 1994, 1I4, 
11 8. G.T. 
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Hetaireseos graphe (E'tatP"(JE~ 'YPa,<p1'j). In Athen bei 
den -+ Thesmotheten einzubringende Popularklage ge
gen Männer, die ein öffentliches Amt bekleideten oder 
vor dem Rat oder der Volksversammlung als Redner 
auftraten, obwohl sie sich gegen Geld zu homosexuel
lem Verkehr bereitfanden (Aristoph. Plut. 153; De
mosth. or. 22,23.29; Aischin. 1,19f.; 1,29; 1,51; 1,72; 
1,87). Das Gesetz (Demosth. or. 22,21) sieht Todesstrafe 
vor und richtet sich auch gegen einen Vater oder Vor
mund, der Sohn oder Mündel prostituierte. Nichtbür
ger fielen nicht unter diese Vorschrift. 
-+ Prostitution 

D. COHEN, Law, sexuality, and society, 1991 (Rez.: 
G. THÜR, in: ZRG 114, 1997, 479f.). G. T. 
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Hierosylia (iEpocruAia). In vielen griech. Poleis »Tem
pelraub«, Entwendung gottgeweihter Gegenstände aus 
einem H eiligtum, was sehr weit ausgelegt wurde (z. B. 
auch Unterschlagung von Silber bei staatlicher Münz
prägung, Sy1l 3 530, D yme in Achaia , bald nach 190 
v . ehr. [2]). In Athen w urde H. im 5. Jh. vermutlich mit 
--> eisall,ee!fa verfolgt, später mit ein er in die Z uständig
keit der - > Thesmotheten fall enden iEPOcruAiw; ypa<p~ 
(Izierosy/fas graplz~ , in welcher Todesstrafe mit Verwei
gerung der Bestattung in Attika und Vermägensverfall 
drohten. 

t D. COHEN. Theft in AtheniJn LJ\V, 1983,93 ff. 
2 G. TH ÜR, G . STUMPf, Sechs Todesurteile und zwe i 

platti erte H emidrJchmen JUS DYIlle, in: Tye he 4, 19H9, 

171 - 183 . G.T. 
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Homologia (6~oA.oyia), wörtlich •• Gleichsprechen«, 
bezeichnet in der griech . U mgangssprache die schlichte 
mündliche Zustimm ung oder Vereinbarung. Im recht
lichen Sinn wurde H . bald auch für schriftliche Verein
barungen gebraucht (-+ syngraphi , -+ synthike) . Die 
rechtliche Bindung an die h. ging, wie in Athen ersicht
lich, vom vorprozessualen Zugeständnis einzelner Be
hauptungen des Gegners aus. Im Vorverfahren (-+ ami
krisis, s. -+ diaiteta{ [2]) hatten die Parteien die Pflicht, 
einander auf Fragen zu antworten (D emosth. or. 46,IO) . 
Die Bejahung einer solchen Frage war, von Z eugen be
stätigt, als h. im H auptverfahren (s. -+ dikasterion) maß
geblich (lCUpial kyria, D emosth . or. 42,122). D ie gleiche 
Wirkung hatte eine vor dem Prozeß, also ohne Ant
wortzwang (f.Kwv l hek~n, freiwillig), abgegebene h. 
(D emosth . or. 56,2). Aus der h. als bloßer »Vereinba
rung« konnte also nicht geklagt werden, allenfalls auf 
der Grundlage hierin als unbestreitbar zugestandener 
haftungsbegründender Tatsachen. In den Papyri Ägyp
tens lebt dieser Rechtszustand fort. H äufig ist der Text 
von Geschäftsurkunden (bes. die bei den -+ agoranomoi 
hinterlegten) und das -+ cheirographon mit der Klausel 
eingeleitet, eine oder beide Parteien •• gestehen zu« oder 
•• anerkennen«, w eshalb diese Dokumente nach ihrer 
Formulierung h. bezeichnet werden. Aber auch ohne 
diese Einleitung bezeichnen die Geschäftspartner selbst 
eine Vertragsurkunde oft als h. 

D ie im röm. Formular am Schluß der Urkunde üb
liche Stipulationsklausel (-+ stipulatio) wird in griech. 
Sprache mit 6~0A.OYE1V (homologe!n, anerkennen) wie
dergegeben, im Babatha-Archiv (PYadin) vom Toten 
M eer bereits zu Beginn des 2 . Jh. n . C hr. , in Ägypten 
erst nach der Constitutio Antoniniana 2 12 n. C hr. 

H .]. WOLFF, Die Grundlagen des griech. Vem agsrechts, in: 
ZRG 74, 1957, 26--]2 • G. THÜR, Beweisführung vor den 
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Schwurgerichtshäfen Athens. 1977. 152-158 • H.A. 
RUPPRECHT. EinfUhrung in die Papyruskunde. 1994. 113 f. 
138f. G.T. 
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Horoi (ÖpOl). Grenzsteine, die im gesamten griech. Be
reich die Grenzen (ebenfalls h. genannt) des Staatsge
bietes, von Tempelbezirken und -grundstücken, öffent
lichen Plätzen und privatem Grund, markierten. Sie tra
gen oft nur die Aufschrift horos, manchmal mit näheren 
Zusätzen , und standen unter dem Schutz des Zeus Ho
rios. Nach zW.-staatlichen Schiedssprüchen in Grenz
streitigkeiten [4] und Revision von verpachtetem Tem
pelland [8] traten häufig Kommissionen von horistai auf, 
die h. im Gelände setzten. 

D a die griech. Poleis kein -> Grundbuch kannten, 
erfüllten h. auch als »Warnsteine« die Funktion, Bela
stungen von Grundstücken und Häusern publik zu ma
chen. Es waren gewöhnlich unbearbeitete Kalkstein
platten, die Insehr. von ungeübter H and trugen. Zur 
Kreditsicherung dienten »Hypothekensteine« (-> hypo
thike, -> prasis epi lysei) ; vernlerkt wurde auch, wenn ein 
Vormund für das empfangene Mündelvermö~en oder 
ein Ehegatte fur den Wert der Mitgift (-> probe) durch 
Schätzung (apotfmema) Sicherheit leisteten [6; 7]. Auch 
zur Kennzeichnung eines als Mitgift oder zur Pacht 
[1. 52 f.] empfangenen Grundstückes wurden h. aufge
stellt. Entehrenden Zweck verfolgte die Aufstellung 
von h. auf den Grundstücken von verurteilten Hoch
verrätern (Plut. vita X oratorum 834a; Antiphon). 

1 D. BEHREND, Att. Pachturkunden, 1970 2 M. I. FINLEY, 
Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 0 .]. (1951 , 
' 1985) 3 A. R . W. HARRISON, The Law of Athens 1, 1989, 
257-279 4 K. HARTER-UIBOPUU, Das zwischenstaatliche 
Schiedsverfahren' im Achäischen Koinon , 1998 
5 F. PRINCSHEIM, Gesammelte Abh. 11 , 1961 , 339-368 
6 H.J. WOLFF, Verpachtung von Mündelvermögen in 
Attika, in : FS H . Lewald, 1953,201- 208. 7 Ders. , Das att. 
Apotimem a, in: FS. E. Rabel11 , 1954,293-333 
8 A. U CUZZONI, F. GHINATTI, Le tavole greche di Eraclea, 

1~8. ~~ 
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Hybris (UßPH;). 

11. J UR ISTI SC H 

In D emosth . or. 21,47 ist ein Gesetz überliefert, das 
den weiten Tatbestand der h. als mit Schriftklage (-> gra
ph~ zu verfolgendes Verbrechen gegen die staatliche 
Ordnung umschreibt: >Wer ein Kind, eine Frau oder 
einen Mann, seien sie Freie oder Sklaven, tätlich belei-

772 

digt oder gegen sie etwas Gesetzeswidriges unternimmt 
. • . <. Wie bei der -> asebeia handelte es sich um eine Vor
schrift, die dem Geschworenengericht (- > dikastirion) 
einen weiten Beurteilungsspielraum ließ. Der Täter 
mußte die körperliche Integrität des Opfers in herab
würdigender, sich selbst überhebender Gesinnung ver
letzt haben; auch sexuelle Angriffe fielen darunter. Blo
ße empfangene Schläge konnten nur vom Opfer selbst 
m.it der privaten -> aikefas dlke verfolgt werden. Daß für 
ein Opfer von h. jeder Bürger mit Popularklage ein
treten konnte, machte die ypa<P1l UßPEW<; (graphi Iz ybreös) 
zu einem wirksamen Instrument, die Egalität in der 
athen ischen Gesellschaft zu kontrollieren. Die Klage 
war bei den -> Thesmotheten einzubringen, die schätz
bare (-> ti,./letos agJ,./ ) Geldbuße fiel an den Staat. Der 
Kläger hatte also materiell nichts zu gewinnen, j edoch 
1000 Drachmen zu zahlen, wenn er die Klage fallen ließ 
oder nicht ein Fünftel der Richterstimmen erhielt. 

A. R. W. HARRISON , The Law of Athens 11, /997 • 
D. COHEN, Law, Violence and COIllIll lln ity in C lassical 
Athens, 1995. G. T. 
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Hypallagma (imaAA.uwu). Wörtlich »Austausch«, ein 
im röm. Äg. durch Vertragsklauseln bestimmtes Siche
rungsrecht des Gläubigers. Anders als die --> hypothike 
gewährte das h. dem Gläubiger kein eigentumsähnliches 
Beherrschungsrecht über das im Besitz des Schuldners 
verbleibende Sicherungsobjekt, in der R egel ein 
Grundstück, sondern verpflichtete den Schuldner ledig
lich, bestimmte Gegenstände rur die Befriedigung des 
Gläubigers im Wege der Zwangsvollstreckung bereit
zuhalten. D ie Verträge enthalten keine Verfallsklausel, 
jedoch unterliegt der Schuldner wie bei der hypothike 
gewissen Verfügungsbeschränkungen über die ebenfalls 
in seinem Besitz verbleibenden Gegenstände. 
--> Schulden, Verschuldung 

A. B. SCHWARZ, H ypothek und H ., 1911 • H.-A. 
RUPPRECHT, Einftihrung in die Papyruskunde, 1994, 134 • 
Ders., Die dinglichen Sicherungsrechte nach der Praxis der 
Papyri, in: FS H . Ankum 11,1995,425-436, bes. 428f. 

G.T. 
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Hyperocha. Wörtlich »Überschuß« (·tel u7ttpoXa, ta hy
perocha, oder 1'\ U7t€POXTt, he hyperochi) , bezeichnet tech
nisch den Mehrwert, um den der Wert der Pfandsache 
den Betrag der gesicherten Forderung übersteigt, lat. 
supeifluum. Da das griech. Pfand dogmatisch als Verfalls
pfand aufzufassen ist (vgl ...... hypothike), bedurfte es bes. 
vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen, wenn der 
Mehrwert einem weiteren Gläubiger als Sicherung die
nen oder nach Pfandverkauf an den Pfandschuldner fal
len sollte. Mehrfache Verpfändung ist bereits im 4· Jh. 
v. ehr. aus Athen belegt (vgl . ..... hypothike), ohne daß 
dort allerdings der Ausdruck h. gebraucht würde. H. 
tritt erstmals im sog. Getreidegesetz aus Samos auf 
(Syll .J 976, Z . 66; um 260 v. ehr.), wo Pfandverkauf 
vorgeschrieben ist [3 . 87; 5]. Konsequenterweise haftet 
der Schuldner dort auch für den durch das Pfand nicht 
gedeckten Fehlbetrag persönlich. Zu h. und Fehlbetrag 
(EAAEI1tOV, ellelpon) in den Papyri s. [2. 134]; vgl. auch SB 
18,13167, Z. 25 f. (Alexandreia?, Mitte 2. Jh. n. ehr.), 
wo dem Fehlbetrag statt h. ein Mehrerlös (1tAEOvacrlla, 
ple6nasma) gegenübergestellt wird [4.243]. Zu Über
schuß im röm. Recht ..... pignus. 

1 A.MANIGK, s. v. H ., RE 9, 292-321, bes. 306ff. 2 H.-A. 
RUPPRECHT, Einführung in die Papyruskunde, 1994 
3 G. THÜR, H . KOCH, Prozeßrechtlicher Komm. zum 
»Getreidegesetz« aus Samos, Anzeiger der Oesterr. Akad. 
der Wiss. II8 , 1981,61-88 4 G. THÜR, Hypotheken
Urkunden ein~s Seedarlehens, in: Tyche 2, 1987, 22<}-245 
5 ST. 1'RACY, The Date of the Grain Decree from Samos, in: 
Chiron 20, 1990,97-1 00. G. T. 
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Hypeuthynos (u1t€u9uvo<;) wird in Stratbestirnrnungen 
griech. Dekrete für »haftbar, schuldig« gebraucht (ge
meint: zur Zahlung von Geldstrafen, z.B. [PArk 11,37), 
speziell in Athen fUr »rechenschaftspflichtig«. Jeder 
Athener, der ein Amt innehatte, mußte sich nach Ablauf 
der Amtszeit einem Rechenschaftsverfahren (eueuvat, 
---+ eUthynar) unterziehen, bis zu dessen Abschluß er nicht 
ins Ausland reisen und über sein Vermögen keine Ver
fUgungen treffen durfte . In den Papyri Ägyptens bedeu
tet h. einfach »leistungs- oder zahlungspflichtig«. 

808 

A. R. W. HARRISON, The Law of Athens 2 , 1971, 2 08-211 • 

IPArk. G.T. 



808 

Hypoboles graphe ('iJ1toßOA.it~ 'Ypa<pi]) . Popularklage 
gegen eine Person, die einem Bürger als dessen eigenes 
Kind unterschoben worden war. Untergeschobene 
Kinder, meist gekaufte Sklaven, werden in den att . Ge
richtsreden und -> Komödien häufig erwähnt: Kinder
lose Ehefrauen suchten so ihre Stellung im Hause zu 
festigen, doch ist die h.g. nur in den Lexica Segueriana V 
[2] überliefert. Die Sanktion gegen den Untergescho
benen war der Verkauf als Sklave. 

1l. BEKKER (ed.), Anecdota Graeca 1,1 814/ 1865,3 11 

2 LIPSIUS, 417 . G.T . 
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Hypomosia (umol!ocria) . In Athen zwei Arten von eid
lichen Erklärungen: I. Im Prozeß konnte eine Partei 
selbst oder durch einen Vertreter den Antrag auf Ver
tagung stellen (Demosth. or. 48,25 f.; schol. Demosth. 
or. 21,84), wenn wichtige Gründe vorlagen, wie Reise 
oder Begräbnispflichten. Der Gegner konnte dies durch 
a v'tool!ocria (anfömos{a, Gegeneid) bestreiten. 

2. Wurde im R at (-+ bul~ oder in der Volksversamm
lung (-+ ekkles{a) über einen Antrag verhandelt, konnte 
jeder Bürger bis zum Schluß der Verhandlung durch h. 
erklären, er werde gegen den Antragsteller eine Klage 
wegen Gesetzwidrigkeit des Beschlusses (-+ paran6mön 
graph~ oder wegen Unzweckmäßigkeit des Gesetzes 
einbringen. Dadurch wurde entweder die Abstimmung 
oder, wenn diese bereits erfolgt war, die Wirksamkeit 
des Beschlusses ausgesetzt, bis das Geschworenengericht 
entschieden hatte. 

A. R. W. HARRISON, The Law of Athens 2, 1971, 155 • 

H.]. WOLFF, . Nonnenkontrolle, und Gesetzesbegriff in der 
att. Demokratie, 1970. G. T. 
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